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Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Sozialausschuss 24.02.2005

 
 
Beratungsstelle pro familia; Zuschuss 2005 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Sozialausschuss nimmt den vorgelegten Wirtschaftsplan zur Kenntnis und gewährt der 
Familienberatungsstelle pro familia für das Jahr 2005 einen zweckgebundenen Betriebskos-
tenzuschuss bis zur Höhe von 35.849,49 €. 
Mittel in entsprechender Höhe stehen bei der HHSt 4700.70700 zur Verfügung. 
Die Förderung entspricht der des Vorjahres. Der Träger wird gebeten, die Finanzierungslücke 
von rund 1.800,00 € durch Einsparungen oder Einnahmeerhöhungen zu schließen. 
Bis zum 31.03.2006 ist ein Verwendungsnachweis vorzulegen. Ein eventuelles Guthaben ist 
(anteilig) der Stadt Norderstedt zu erstatten. 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Arbeit der Beratungsstelle wird seit Jahren neben dem Land und dem Kreis auch mit ei-
nem städtischen Zuschuss gefördert. 
In der letzten Sitzung am 25.11.2004 waren Vertreterinnen der Beratungsstelle im Ausschuss 
und hatten den Jahresbericht 2003 erläutert. 
 
In dem als Anlage 1 beigefügten Wirtschaftplan für 2005 hat die Verwaltung die Plandaten 
für 2004 und das Ist-Ergebnis 2003 ergänzt. Gravierende Abweichungen sind nicht gegeben. 
An die Stadt richtet sich die Bitte, den dargestellte Fehlbedarf von 37.673,61 € zu überneh-
men. 
In Anbetracht der Kürzungen in anderen Bereichen wird empfohlen, den Zuschussbetrag ge-
genüber 2004 (35.849,49 €) nicht zu erhöhen. Eine sich möglicherweise ergebende Finanzie-
rungslücke sollte durch Dispositionen des Trägers gedeckt werden. 
Mittel sind bei der HHSt 4700.70700 eingeplant. 
 
 
 
Anlagen: 
Wirtschaftsplan für 2005 


